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Keıine Gestalt christlichen Zeugnisses ıst frei “OON den Spuren ıhrer /'ıt. Bei dem, “d$

21Inem gewohnt UN altvertraut Lst, pflegt MAN zZes Freilich ubersehen. Nur e1ım
Ungewohnten und fremd Anmutenden fällt es auf. och auch durch Ängstliches Konser-
DLEVCN entgeht MAN nıcht der ’ıt. Ob neumodisch oder altmodisch das sind NUY

Varianten der Zeitverfallenheit. Gerhard Ebeling

Kiıirchen und Rechtsreform
Dıie gemeınsame „Denkschrift“ evangelischer und katho- Reform des Sozialversicherungsrechts (selbständige Alters-
liıscher Autoren über „Das (GJesetz des Staates UN die sitt- VErSOrguUuNg der nichtberufstätigen rau intendierten die
liche Ordnung“ (vgl den Wortlaut in ds Heft, 86) Kırchen nıchts anderes als eine Vertagung der Scheidungs-
hat in der deutschen Presse eın aufmerksames, aber ZW1e- retorm ad calendas STAaCcCAS, denn die Verselbständigung
spältiges, teils zurückhaltendes, teıls ablehnendes Echo SC- des Versorgungsrechts für nıcht berufstätige Frauen bleibe
funden. Daran anderte auch nichts die amtliche „Beglau- SCH der eNOTINeN finanzıellen Aufwendungen eINsStwel-
bigung“ durch das gemeınsame Vorwort des Vorsitzenden len Zukunftsmusik. Die „Polemik“ der Schrift ine
des Rates der EKD un des Vorsitzenden der Deutschen teilweise Aufhebung des Pornographieverbots se1l „ebenso
Bischofskonferenz. Im Gegenteil! YSt diese Amtlichkeit umtassend Ww1e ırrational“. Den Autoren wırd speziell 1n
WAar für die einen Grund Z Zurückhaltung, für die - der rage Pornographieverbot ıne „prinzipiell freiheits-
deren Anlaß für Kritik. feindliche Haltung“ attestiert, enn nach der Schrift habe

„dem unmündiıgen Bürger verboten seın un! blei-Heflige Kommentare ben, OVOoNnNn sıch nıcht nachweisen laßt, da{fß ıhm ohne
Getahr für seın Seelenheil erlaubt werden annn An dieViele Zeitungen interpretierten die evangelisch-katholi-

sch.  C Mahnschrift als „ Veto“ die Rechtspolitik der Bundesregierung richtet die Zeıtung den Appell, S1e mOöge
gegenwärtıigen Regierung, manche als „Kampfan- den hingeworfenen Fehdehandschuh aufnehmen „und die
sage“ die hınter den gegenwärtıgen Bemühungen Repräsentanten klerikaler Machtansprüche gegenüber
die Retorm des Ehescheidungsrechts un: Sittenstrafrechts dem Staat un: einer keineswegs mehr homogen christli-
stehenden politischen und gesellschaftlichen Gruppierun- chen Gesellschaft deutlich in iıhre Schranken weısen“.
sCH Dıie „Frankturter Allgemeine Zeıitung“ (8 Z (0)81 Ahnlich W1e 1n der „Zeıt WAar 1n der „Stuttgarter Ze1-

mehr Zurückhaltung in Fragen gemischter Kompetenz tung“ ( /1) VO „Fehdehandschuh“ die ede Doch
zwıschen Staat un Kırche bemüht, titulierte den Kom- der Kommentar klang beschwörend versöhnlich: Nıchts
mentiar VO Kühnert, eiınem eXtirem exponıerten „Re- ware sinnloser als eın Kulturkampf. Man könne NnUur

tormer“ gerade 1n Fragen des Sıttenstrafrechts, MIt der hoften, „da{ß der inzwischen 1n Gang gekommene Dialog
Zensur: »” der Diskussion über die Rechtsreform VOL- 7zwıschen Mınıiıster Jahn und den Kiırchen die Fronten ent-

bei“. Derselbe Kommentar deklarierte das Schriftstück als schärft, daß Jahn den Vertretern der Kirchen deutlich
en Mittel des politischen Drucks“, w 4S die zahlreichen machen kann, welchen eNOTINeEN Juristischen Schwierigkei-
„apodıiktischen Behauptungen, Unterstellungen un: Aus- ten sıch der Gesetzgeber gegenübersieht“, womıt das
lassungen“ zeıgten. Für die „verschlungenen Wege“, auf Hauptproblem ohl exakt getroften WAar. Diese heftigen
denen dieser Druck ausgeübt werde, hatte der Kommen- publizistischen Reaktionen dürften übrigens miıtverur-

auch gleich eıne Erklärung ZUr and Je Kırchen sacht worden seın durch einen zugespıtzten Kommentar
sınd, als gesellschaftliche Kräfte verstanden, Miturheber der in Hausgemeinschaft MILTt dem Kommissarıat der deut-
und spater entschiedene Bewahrer jener Rechtsordnungen schen Bischöfe arbeitenden KNA, der seın Bedauern AaUS$S-

drückte, „dafß der Gesetzgeber ın nachdrücklicherSCWEeSECN, die heute s1e als reformbedürftig gelten.“
Die Kırchenmänner würden mıittels „unsachlıcher Denun- Weiıse se1ne Pflichten erinnert werden muß“, und die
ziatıon“ das Grundgesetz der Bundesrepublik ZUur Auft- ihrerseıits eine, Kulturkampfsituation“ entstehen sah, „dıe
rechterhaltung eıner siıttlichen Ordnung in Anspruch neh- den gesellschaftlichen Frieden 1n der Bundesrepubliık nach-
INeN, „die Vor allem die Kırchen VO  e jeher 1MmM einzelnen haltig storen würde“. Dafß dieser Friede Eerst wieder-
definierten“. hergestellt werden mufß, zeıigt das VO  3 der einen Seıite
Die „Zeıt (8 7/1) verstand die evangelisch-katholische stichelnd, auf der anderen Seite gereizt geführte Inter-
Gemeiinschaftsarbeit gar als „Aufruf ZU Kulturkampf“: 1eW zwischen KNA (d5 Z und Bundesjustizminıister
Mıt ihrer Koppelung der Ehescheidungsreform un der Jahn
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Publizistische Zweifel Wilkens: Die Schrift verstehe sich als eın „völlig unpole-
mischer sachlich gehaltener Beıtrag der immer wıeder

Es ISt r  n, daß die gröbsten Verzerrungen VO 1eUu diskutierten rage, welchen sıttlıchen Gehalt die Aat-
den mıiıt den Zielsetzungen der Denkschrift weni1g vertrau- iıche Gesetzgebung 1n einer pluralistischen Gesellschaft
ten K ommentatoren miıt sachlicheren Argumenten zurecht- haben ann Es se1l geschmacklos, darauf mit einer Stim-
gerückt werden. Einstweilen aber reagıerte INa in der kır- mungsmache reagleren. Doch WAar jedenfalls 1m
chennahen Publizistik selbst mıiıt Zurückhaltung: eın Be- evangelischen Bereich auch manches theologische Echo
weIls dafür, daß INan auch da ber Oorm un Inhalt der ıcht sehr konziliant. In Marburg torderten evangelische
Denkschrift iıcht restlos glücklich WAarFr. Das beste Beispiel Theologen den Rücktritt eınes der Autoren: des Mı-
bietet der Kommentar VO  3 Stein 1n „Christ un Welrt“ litärbischofs un EKD-Bevollmächtigten Kunst Man darf
(8 71) Zunächst wiırd Sanz anders, als die Autoren der auf die weıteren Reaktionen innerhalb der Kırchen selbst
Schrift tun, als eınes der „erfreulichsten Zeichen se1in.
der etzten eıt  C anerkannt, „daß die Reformdiskussion
mıiıt zunehmender Intensıität, mıt zunehmender Sachlich-

Dıie rechtspolitische Grundierungeıt un: zunehmender Gründlichkeit geführt wird“. SOo-
annn wiırd die Bedeutung des Dokuments herunter-
gespielt („ım Sınn eın kirchliches Dokument“), hne unsererseıts polemisch werden, können WIr doch

annn gleich 1iNs „Okumenische“ und „Grundsätz- 1m Sınne der Kritiker feststellen, daß sıch die
Autoren der Schrift mancher Vereinfachung bedienen, dieliche“ hochzuloben. Dıieses Lob wiıird aber wiederum mıit

einer Kritik „ Timıing“ un: miıt Zweifeln bezüglıch des 1m Sınne einer Versachlichung der Diskussion besser Ver-

„Adressaten“ verbunden: Ptfarrer und Gemeinden sollten miıeden worden waren: Das gilt für die Konzeption der
Denkschrift, tür ihr sozialethisches Grundthema, das Ver-wiıssen, dafß siıch die Schrift 1n ıhrem Abschnitt über die hältnis VO Recht un Sıttlıchkeit, un für seine rechts-Scheidungsreform noch auf den Diskussionsentwurf des

Bundesjustizminıster1ums (von Ende Juli beziehe, politische Grundierung; gilt aber auch für manche FEın-
zelaussagen den TrTe1ı Sachbereichen, die 1ın der enk-während indessen doch schon der Referentenentwurf (An- schrift behandelt werden: die Reform des Ehescheidungs-fang Dezember) fertiggestellt sel. Schließlich musse MNan

wıssen, dafß dort, VO Sexualrevolutionär mi1t sozial- rechts, Pornographie un Jugendschutz und das Abtrei-
bungsstrafrecht. Wer die bisherige Diskussion diesenrevolutionären Absichten die ede sel, „keineswegs die Themen un den Reformvorhaben der Regierung mi1t-derzeıt regierende Sozialdemokratie un deren (Gesetz- verfolgt at, wiıird sıch beim Finden solcher Vereinfachun-entwürtfe gemeınt sınd, sondern ideologisch festgelegte SCn nıcht schwer u  S Schon die Berichte dieser Zeitschrift

Gruppen außerhalb des Parlaments“. während des etzten Jahres den genannten Themen
Publik“, das katholische Pendant, versuchte sıch nıcht ın bieten dafür eın reichhaltiges Material (vgl Herder-Kor-
solchen captatıones benevolentiae 1mM Dienste der Gemeın- respondenz 24 Jhg 65—68, 173—177, 328—35333,den, sondern behalf sıch, ındem sıie den Wortlaut 1ın SiD- 435—440, 506—508, 58 1—587/ un ds Jhg.,KRen Auszügen, aber kommentarlos, abdruckte. Das EVA 16—19). Um Ur einıge Beispiele CHNMNEN? Die Vor-
gelische „Sonntagsblatt“ (10 /1) stellte ındessen die
hohe ökumenische Bedeutung des Dokumentes heraus: Dıie ehalte bezüglich der Reform des Scheidungsfolgerechts

treften den Diskussionsentwurf des Bundesjustizministe-Herausgabe der Schrift se1 „Ausdruck elines Prozesses der r1Uums NUr Z Teıl, den se1it Antang Dezember bekannt-
Annäherung, der sıch 1in der theologischen Ethik beider gewordenen Referentenentwurf, der iın diesem Punkt doch
Kirchen vollzogen hat Bezüglich des Adressaten stimmte einıges präziser ausgefallen iSt, noch weniıger. Das gıiltder Kommentator ıcht Danz MmMIt „Christ un Welt“ über- übrigens auch für die Jetzt veröftentlichten „Thesen
ein: Die Schrift se1l „eine Aufforderung den Gesetzge- AT Retorm des Scheidungsrechts in der Bundesrepublik
er, die Grundlagen der gegenwärtigen Reformvorhaben
des Ehe- un des Stratrechts noch einmal bedenken und

Deutschland“ des Arbeitskreises für Eherecht beim Kom-
missarıat der deutschen Bischöte in onn (vgl ds Heft,

daran die vorgesehenen Einzelbestimmungen messen“. 63) Doch liegt dieses Aneinandervorbei mehr den
Der Kommentator mußte wıssen, oOran auch der ober- zeitlichen Überschneidungen als unüberbrückbaren
flächliche Leser keinen Z weitel haben konnte: Er War eıner sachlichen Differenzen. ıne weıtere Einseitigkeit: Unter
der Mıtautoren, Oberkirchenrat Wnlhbens VO der Kır- der Rubrik Sittenstrafrecht wird nıcht DE Sexualstraf-
enkanzlei der EKD 1n Hannover. Es dürfte auch die recht als Ganzem Stellung z  IIN  9 sondern NUur das
sachlich richtigste Interpretation sein. Thema Pornographie un Jugendschutz als „Beispiel“
Anlaß allerhand Assozı1atıonen, denen den Autoren herausgegriffen. Nun ann ZWAar eın Publizist oder Krı1-
2Um gelegen se1n konnte, gab ındessen der Rheinische tiker einem Autor vorschreiben, WAas behandelt un: w 4S
Merkur“ (8 1710 mıt dem Kommentarartikel „Okumenisch nıicht: doch hätte 111411 doch wen1ıgstens ıne grundsätzliıche
1m Widerstand“. Man wollte, schloß der recht kämpfte- Erfassung der anderen Sexualstraftatbestände W  D  9
rische Kommentar, bewußt die schärtsten Kanten 1n der die MI1t dem Thema Jugendschutz verwandt sınd (sexuel-
gemeiınsamen Stellungnahme der beiden Kırchen heraus- ler Mißbrauch Minderjähriger, Zuhälterei). In der Schrift
arbeiten, enn diene der öffentlichen Meinungsbildung, erhält die Pornographie eine Ausschließlichkeitsstellung,
wWenn iINan möglichst deutlich miıteinander spricht. War dies die den Anschein erweckt, das Thema se1 der Aasu: hbellı
angesichts der ohnehin „bemerkenswert klaren Sprache“ schlechthin. Etwas verkniften haben manche Berichterstat-
des Dokuments noch nötıg? Bundesverfassungsrichter un ter darauf aufmerksam gemacht, da{fß deren Bedeutung
EKD-Synodale H. Sımon War jedentalls anderer Meı- auch noch durch den Umfang des Abschnitts (gut das Dop-
Nun$s. Anstatt die Reformer durch gyangbare Lösungsvor- pelte der Ausführungen ZU Schwangerschaftsabbruch)
schläge unterstutzen, INa  a} 9y einer für den e hervorgehoben wird. Das May damıt erklärt werden, daß
sellschaftlichen Frieden gefährlichen un gänzlich überflüs- die Strafrechtskommuissionen beider Kırchen eigene Stel-
sıgen ideologischen Polarisierungs bei“ Ihm aber konterte Jungnahmen Zzu Abtreibungsstrafrecht vorbereıten. och
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gyanz unerörtert blieb auch das Thema Pornographie VO setzung rangıert vor dem Sachverstand, das Postulat VOrLr
kirchlicher Seıite iıcht Die katholischen Bischöfe haben dem Argument Nur weniıge werden den inweis VON
auf ihrer Herbstkonferenz 1970 dazu wWw1ıe ZU Abtrei- Bischof Dietzfelbinger un: Kardınal Döbpfner 1im Vor-
bungsstrafrecht Stellung (Herder-Korrespon- WOTT, 1mM Autorenkreis se1 neben der Sachkompetenz auch
denz 74 Jhg., 581); das ZdK hatte sıch ebenfalls 1mM eın „breiter Bereich kirchlichen Auftrages für Fragen der
Herbst 1970 damıt befaßt. Die Kammer tür öftentliche Gesellschaft un: der Offentlichkeit“ vertreten SCWESCHH,
Verantwortung der EK  S hat 1n langer Beratungsarbeıit überzeugend finden ıcht weniıge bedauern CS, daß diese
mit Fachleuten einen jetzt veröffentlichungsreifen Ent- zwischenkirchliche Inıtiative einem Gegenstand,
wurt vorbereitet. War eın substantielleres Resultat den- dem sıch heute gewiß Christen gemeiınsam sprechen
noch nıcht möglıich? läßt, durch diese schmale Basıs un: die Eıle, mMIi1t der Man

oftensichtlich dabei vo  SCNMN ISt, in ıhrer Aussagekraft
Dıiıe Schwierigkeit MLE den „vernünflıgen Sachverhal- beeinträchtigt wurde.
fen

Doch wırd INan das Dokument, ll InNa  3 nıcht ll 7u häufıg übersehene Perspektiven
kürlich verfremden, zunächst ıcht nach Einzelaussagen Dennoch ware  K 6S bedauerlich, wenn dieser Schwä-

beurteilen haben Es versteht siıch Ja als Grundsatz- chen die Schrift als Ganze abgewertet würde. Sıe hat ıhre
Dapıer Eın solches muß sıch in der Aufarbeitung der Ge=- eigene Funktion, un: S1e hat das Verdienst, ein1ıge Sach-
genstände eschränken. Da sıch eın 7zwischenkirch- verhalte beim Namen geNANNT haben, dıe, ohl
lıches Papıer handelt, kommt eın weıteres hinzu: Es ist der verbreiteten Reformeuphorie, unterzugehen pflegen.
ZWAar richtig, daß die Unterschiede zwiıischen den beiden iıcht unterstreichen annn INa  - den ersten un: ohl
Konfessionen in den Fragen der Sozialethik 1M Abbau wichtigsten Grundsatz des Dokuments: Das SPannunsgs-begriffen sind. Auch werden (in dieser Allgemeinheit) die volle Verhältnis zwıschen Ethik un Recht dürfe „nıcht
meısten mMIt Wilkens darın eInN1g se1n, da{ß 1e eıit eınes weıt aufgelöst werden, da{ß jede sıttliche Wertung 1n den
unwandelbaren Ordnungs- un Wertsystems, eın privaten Bereich des persönlichen Lebens verwıiesen
AaUus einem zeıitlos gültigen Naturrecht un: AUS christlicher wird“. Sittlichkeit 1St eın notwendiges Moment gesell-Heilsoffenbarung“ vorbei 1St ber damıt sınd auch die schaftlichen Zusammenlebens. Wırd S1e auf „privates“ Ver-
„vernünftigen Sachverhalte, die auch Andersdenkende und halten reduziert, „kann weder das Recht noch die raft
Nıchtchristen überzeugen“ (Wilkens), schwerer taßbar gC- sittlicher Entscheidung in eınem olk lebendig blei-
worden, sicher nıcht 1LUTr für die überzeugenden Anders- ben  «“ Eınen unmıiıttelbaren Anwendungsbereich dieses

Grundsatzes biıeten manche Diskussionen ber die Reformdenkenden, sondern für die Christen selbst. Das Meınungs-
bild soz1alethischen Fragen 1St auch den Christen des Abtreibungsstrafrechts. Dailß die Privatisierung des
differenzierter geworden. Je mehr die Unterschiede 7W1- Ethischen dessen taktischer Aufhebung führen kann,
schen den Kontessionen sıch verringern, stärker beweısen ZEW1SSE Diskutanten, die die Abtreibung gyrund-
wächst der innerchristliche Pluralismus, mehr VeEe!_r- sätzlıch straflos lassen möchten mi1t dem simplen Argu-
langsamt sıch der Prozeß der Meinungsbildung, VOTL allem me „Dıie Verantwortung für das werdende Leben csollte
dort, eın Konsens notwendig angestrebt werden muß den Frauen un: den Ärzten ANVertIraut werden“ (SO der
uch d1ıe breite Hinzuziehung des Sachverstandes begün- schon zıtlerte Kühnert 1n einem Leitartikel der „Frank-
stigt aum schnelle Lösungen, weıl Sachverstand nıcht be- turter Allgemeinen Zeitung“ VO 18 /Ö; ahnlich auch
deutet, eindeutige Antworten autf alle Fragen geben. Ge- Prof Matussek VO Max-Planck-Institut für Psycho-
rade das Bundestagshearıng ZUuUr Reform des Sexualstraf- logıe 1n München auf dem deutschen Gynäkologenkon-
rechts War da autschlußreich. Interessant auch, w1ıe Befür- grefß Ende September ın Hamburg). Meiıst werden solche
oOrter un Gegner daraus ıhre Schlüsse CN. Für die Argumente gestützt miıt dem ganz allgemeinen inweis
„Zeıt beispielsweise Wr der Befragungsvorgang ‚nahe- auf das unerwünschte Kınd, das der Mutter nıcht -

einhellig“ (natürlich 1mM Sınne der Einschränkung des zumuten se1. Wollte InNnan aber den Rechtsschutz werden-
Pornographieverbots). Sıe kreidet deshalb den Autoren den Lebens grundsätzlich preisgeben, würde INa  - ıcht NUr

A dafß S1e MO „unkritischer Wissenschaftsgläubigkeit“ rechtliche, sondern auch sittliche Schranken 1n der Achtung
Warnen. In Wiıirklichkeit konnte be] jener Gelegenheit (von menschlichen Lebens miıt abbauen helfen. Man hätte aber
Einhelligkeit War wahrhaftig keine Rede) Wissenschafts- diesen Sachverhalt auch in den anderen Teilen der enk-
gläubigkeit aln aufkommen, sehr wimmelte VO  —$ schrift N verdeutlicht gesehen. Scheiterte dies daran,
Wıdersprüchen Nnie den Experten (Daß die Theologen daß iNad  —$ 1mM Grunde doch mMi1t csehr hetero-
dabei argumentatıv versagten, WAar eine erwartete un Nn  Nn Bereichen iun hatte? Denn zweıtellos lassen sıch
hoffentlich nıcht Zanz unnutze Nebenerkenntnis.) den dre1 Fragen Ehescheidung, Sexualstrafrecht und
Es wırd also nıemanden wundern, daß iINnan 1mM Falle der Schwangerschaftsabbruch L1LLUTr schwer iıdentische rechts-
vorliegenden Schrift der Dringlichkeit beiden Hın- ethische Grundsätze demonstrıieren, wenn na  —_ ıcht ın
dernissen (dem innerkirchlichen Pluralismus un den W ı- Allgemeinheiten ausweichen ll Auch die zweıte
dersprüchen der FKxperten) auszuweichen suchte un sıch rechtspolitisch gezielte Grundaussage der Schrift über
auf einen kleinen Personenkreis beschränkte, der sıch ohne die Achtung der geschichtlichen Herkunft verdient Beach-
allzu zroße Verzögerungen auf die ethischen Grundsätze tu. Nur die geschichtliche Kontinuität un die NOL-

und aut die politischen Ziele einıgen konnte. In dieser wendıgen Veränderungen in ıhrer gegenseıtigen Bedingt-
Konstellation liegt die Stärke un Schwäche der enk- e1ıt anerkannt würden, entgeht der Gesetzgeber geschichts-

rtemden Abstraktionen. Die Notwendigkeit der Konti-schrift, die sıch als ıne Art Memorandum „ZUuUr öffentlichen
Dıiıskussion“ versteht, die aber doch 1n a ll ihren Aussagen nuıltät 1mM gesellschaftlıchen bzw. 1mM rechtspolitischen eıt-
deutlich Von der Absıicht 1St, die gegenwärtigen bıld 1St nıcht bestreıten, INa  — hat aber Schwierigkeiten,

ohne weıtere Erläuterungen un ohne 1NSs politische W1€e-Gesetzesvorhaben nochmals Hand des Gesagten gyründ-
lich überprüfen. Das Ergebnis: die politische Ziel- ıcht geraten, diese Kontinultät für alle als christliche



deuten und zZzUuU Ausgangspunkt allgemein verbind- gemeinsame Denkschrift nıcht mehr den tatsächlichen
licher Gesetze machen, wı1ıe Wulkhens nahezulegen Stand der Diskussion.
scheint. Damıt verlöre nämlich auch die Feststellung der Umstritten bleibt weiterhin die Regelung der Alteysversor-
Denkschrift VWert, „dafß weder die spezifischen christ- SUNS der geschıiedenen rau („Rentensplitting“). Doch 1€es
lichen Wertvorstellungen noch die Wertvorstellungen 1St keine spezifisch konfessionsbezogene, sondern eine all-
derer Weltanschauungsgruppen durch die staatliıch gemeın empfundene Streitirage. Unverändert sind die
Rechtsordnung verwirklicht werden können“. Diıesen Positionen hinsichtlich einer unbefristeten materiellen
Grundsatz haben die Christen heute nıcht mehr 1Ur sich Härteklausel, die 1ın allen iırchlichen Diskussionsbeiträgenselbst, sondern gelegentlich auch anderen 1n Erinnerung gefordert, aber VO Mınısteriıumsentwurf nach w1ıe VOTL
rufen, die ıcht deswegen schon VO  ; weltanschaulichen abgelehnt wird. Doch Sanz unumstrıtten 1St ine solche
Vorurteilen un Vorrechtsansprüchen frei sind, weıl S1e Härteklausel auch innerhalb der Kirchen nıcht: be] den
S1e, da s1e keine gesellschaftlichen Grofßgruppen darstellen, einen Aaus Gründen sozialer Disparıtät („Zweiklassen-wenıger ausdrücklich „präsentieren“ können. Um Gesetz“), bej den anderen, weiıl s$1e AUS kirchlicher DPer-
haben WIr Christen Grund, die Uneigennützigkeit der spektive ablehnen, eıne als Geschlechts- und Liebesgemein-Aussage Beweıs stellen. schaft gescheiterte Ehe NUNY AUS materiellen Gründen nıcht

scheiden. Die Regelung der materiellen Härtetälle über
das Scheidungsfolgerecht mu{ß iıcht unbedingt das größerePostula te ZU Scheidungsrecht bel se1in.

VO diesen allgemeinen Gesichtspunkten abgesehen, Eın innerkirchlicher Konsens dürfte jedoch über die beiden
anderen fundamentalen Postulate bestehen: über die grund-lohnt sıch wenıgstens exemplariısch auftf die drei behan- sätzliche rechtliche Verankerung der Aussage, dafß die Ehedelten Fragenkomplexe selbst einzugehen.

Zur Retorm des Ehescheidungsrechts werden nNneue Ar- auf Lebensdauer angelegt 1st, un: über die Ablehnung
zeitlicher Frıisten als (ausschließliches) Zerrüttungskrite-YumenNnte ıcht vorgetragen. Was die katholische Seıite dar- r1um. Der Übergang VO Verschuldungs- ZU Zerrüt-über denkt, findet sıch detaillierter un präziser in den tungsprinzıp scheint tatsächlich NUur verantwortbar, wennvorhıin erwähnten Thesen des Arbeitskreises für Eherecht

beim Kommissarıat der deutschen Bischöte. In beiden Do- die Tatbestände der Zerrüttung gerichtlich nachgeprüft WEeI-
den können, ohne allerdings die Gerichte mMiıt der Schuld-kumenten sınd CS VOTL allem 1er Postulate: Die Veran- frage belasten. Nur wırd vermieden, die Gerichtekerung des Grundsatzes, daß die Ehe auf Lebenszeit -

gelegt 1St, keine unwiderlegliche Zerrüttungsvermutung bloßen Registrierkammern machen, iındem INa  s S$1e Vvon
der Rolle des Sıttenrichters befreit. Trägt INan in diesenHand bloßer Fristen, die Forderung nach eıner materiel- beiden Punkten den Sorgen der Kirchen Rechnung, dürftelen Härteklausel, die wirtschaftlich-soziale Sıcherung des

„schwächeren Teils“ über das Scheidungsfolgerecht. Bisher 1n den übrigen Punkten ıne Verständigung ıcht schwer
erreichen se1n.schıenen 1M etzten Punkt die Meınungen zwischen Kır-

chenvertretern un den ntwürfen des Justizmıinısteriıums
weıtesten auseinanderzugehen. Inzwischen hat MNan Sexualbewegung politisch aufgewertet?sıch jedoch einander angenähert. Die Bremsen, die hier VO

seıten des Bundeskanzlers un VO seıten des SPD-Frak- uch in dem Abschnitt Pornographie UN: Jugendschutz
tionsvorsitzenden SCZOYCN wurden, haben offenbar iıhre finden sıch neben unverzichtbaren, auch durchaus dis-
Wırkung Auch die NECUEC Stellungnahme des Arbeits- kutable Forderungen un frag-würdige Urteile. Die Art
kreises für Eherecht beim Kommiuissarıat der deutschen Bı- der Argumentatıon wirkt stellenweiıse wen1g überzeu-
schöfe argumentiert differenzierter, als ecs ın der bisherigen gend. Da un dort scheinen ungeprüfte Klischees ohne SC-
Diskussion VO manchen katholischen Kritikern Aaue Fıxierung des Adressaten übernommen werden.
wurde. Der Satz des Diskussionsentwurfts: „Nach der Schei- In manchen Passagen hat INan den Eindruck, als ob nu  —

dung hat jeder Ehegatte cselbst für seinen Unterhalt SO1I- alles, W as auf der nackten Welle reıtet, ZUr Pornographie
gen“,1st 1m Referentenentwurf des Mınısteriums durch die aufgewertet würde. Man Mag durchaus, W as als Sexwelle
Bestimmung EersetiIzt „Kann eın Ehegatte nach der Scheidung durch alle Medien geıistert, als gezieltes Instrument eiıner
icht selbst tür den Unterhalt SOrgen, hat den „Sexualbewegung“ verstehen: doch tut IN  = den Aposteln
anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt.“ Dıie eıner repressionsfreien Sexualgesellschaft nıcht zuviel Ehre
VO kıirchlicher Seıite geforderte Gleichrangigkeit der bei- A wenn man ıhr sektjererisches Pathos un: die dieses 1n

Dıiıenst nehmende „pornographische Industrie“ als poli-den Prinzıpien, der Eigenverantwortlichkeit ach der
Scheidung un des Fortwirkens gegenseitiger Verpflichtung tische Umsturzgefahr die Wand malt? Wenıigstens hätte
wiıird VO dem Referentenentwurtf festgehalten. Die For- INan erwartet, da alle Aspekte dieses Komplexes dar-
derung der gemeınsamen Denkschrift, da{fß die Ortwiır- gestellt würden, zumal der Grundtenor Sal nıcht freıi-
kende beiderseıitige Verantwortung mıiıt der Pflıcht Zur heitsscheu ist, Ww1e ıh die „lıberalen“ Kritiker der Schrift
Selbstversorgung „mindestens gleichrangıg“ edacht wiırd, sehen. Sıe begrüßt Ja nıcht 1Ur ausdrücklıich, „dafß sıch
scheint also 1mM Prinzıp erfüllt. Es >1bt noch beträchtliche weıthın ıne natürliche Unbefangenheit 1M Ööfftentlichen
Unterschiede 1n der Nuancıerung, die weltbildbedingt un priıvaten Umgang miıt sexuellen Fragen durchgesetzt
sind oder VO  3 einer unterschiedlichen Einschätzung der —- hat“, sondern spricht durchaus nüchtern Von soz1alschädi-
z1alen Realität VO Ehe un Famiılie heute herrühren, genden Wirkungen sexueller Verdrängung. Daß solche
1ber keine prinzipielle Difterenzen. Dieser Prozefß der Verdrängung tatsächlich auch mI1ıt fehlgeleiteter
Annäherung 1mM Verlauft eiıner intensıven Diskussion wurde Autorität tun hat, hätte ohl geESaAZT werden müussen,
erst Jüngst in eınem Interview mıiıt der „Süddeutschen Ze1- wenn INa  > die gegenwärtıige „Sexualbewegung“ politisch
tung“ (14 /1) VO  3 dem Vorsitzenden der Eherechts- für relevant häalt Gerade solche Unterlassungen kırch-
kommıissıon des Bundesjustizminıster1ums, Ministerijal- licherseits siınd immer wieder Anla(ß Vorurteilen An-
direktor Rebmann, anerkennend registriert. Hıer triıfit die dersdenkender.



Solche Auslassungen in der Begründung sollten aber ıcht Nützlichkeitserwägungen“ ausgelöst werden könnte, wird
dazu führen, da{fß den Tisch gewischt wiırd, W as nıemand ernstlich als billıges Schlagwort abtun können.
ZU Thema Freigabe VO  = Pornographie und Jugendschutz Die Getahren siınd hier allen „Grenzen des Lebens“
Desillusionierendes DSESARLT wiırd. Auch wenn der Staat (Abtreibung, Euthanasie ete.) sehr real. Das zeigt die ınter-
das sittlıche Nıveau einer Gesellschaft nıcht dirıgıeren natiıonale Diskussion. ber InNnan wundert sıch SChH
ann un soll; wırd INan der Schrift aum wiıider- der apodiktischen Feststellung über den Beginn mensch-
sprechen können, wenn S1e mündiıgkeıtsgläubiger lichen Lebens, da nämlich „keines der spateren Daten
Ideologen Schutzbestimmungen tordert, dıe auf —- (Nıdation, Individuation, Gehirnbildung) in der Entwick-
deren Gebieten selbstverständlich sınd; ebenso, WE s1e Jung der Leibestrucht mıiıt der Befruchtung als dem Ur-
nıcht dem allzu naıven Glauben folgt, die freigesetzte datum der Entstehung menschlichen Lebens vergleichbar
Konkurrenz werde schon für Hebung des 1veaus SOrg«CN. IsSt . Diese rage 1St nıcht LLUT Mediziınern un Jurı1-

StCN, wIıe die Schrift teststellt, nıcht ausdiskutiert, sondernGerade das däniısche Beispiel, auf das sıch die kämpfer1-
schen Befürworter der Freigabe „einfacher“ Pornographie bleibt auch innerhalb der Kirchen kontrovers. Die präzı-
berufen, scheint diesen wenı12 echt geben. Der 508 sesten Ausführungen machte dazu AUS$ medizıiniıscher un
Kutschinsky-Bericht, das Ergebnis einer ersten VO  3 eiıner theologisch-ethischer Sıcht Ruff SJ 1n seinem Beıitrag

1in Dänemarkamerikanischen Regierungskommissıon „Individualıtät und Personalität 1M embryonalen Wer-
durchgeführten Teiluntersuchung, spricht Von der Er- den  « in „Philosophie un Theologie“, Heft 1, 1970, 74
schließung „NEU Darstellungsformen“, darunter VO  $ der bis 52 Fuür die strafrechtliche Beurteilung dürfte dieser

anthropologische Kontext nıcht unerheblich seıin.Zunahme sodomuitischer Motiıve (vgl „Frankfurter All-
gyemeıne Zeıtung“, 29 70) Im übrigen dürfte einleuch- ber davon abgesehen: 1M Kapitel über den Schwanger-
ten, daß eın möglichst ayırksamer Jugendschutz den Vor- schaftsabbruch zeıgt sıch och einmal deutlich dieselbe
ang DOT allen anderen rwagungen haben muß och Lücke, die schon 1M Abschnitt über Pornographie un: Ju-
1er beginnt erst die Frage, W Aas Strafrecht 1n gendschutz auffällt Die rage nach den Möglichkeiten
VEIMAS, un dazu vermıßt Ma  } in der Schrift dıe kon- un den Grenzen des Strafrechts wird nırgends deutlich
struktiven Vorschläge. formuliert, geschweige denn gründlıch geprüft. Denkt INn  —;

beispielsweise daran, da{fß der Hauptadressat des etzten
Fehlte der stn% $rechtliche Sachverstand® Kapitels die Autoren des Alternativ-Entwurfs, in dem bei

der Begründung einer weitgehenden Reform der $ 218
Ahnliche Einwände wiırd INa  —$ auch ZU etzten Abschnitt, bis ZO) des StGB diese rage den nehmenden
über den Schwangerschaftsabbruch, machen. Die entschıe- Argumenten die Hauptrolle spielt (vgl Herder-Kor-
denen Warnungen VOTr Grenzverwischungen zwischen respondenz 24 Jhg., 435s wırd INanl die Tragweıte
Eıgeninteresse un: Schutz remden (werdenden) Lebens dieser Unterlassung Hıer fehlte Sanz schlicht

Sachverstand. Unter den Autoren befand siıch eın ein-wırd jeder 1in der Kırche, der die öffentliche Diskussion
der etzten Jahre diesem Thema beobachtet hat, be- zıger Strafrechtler. ber VO Strafrecht handeln iımmer-
yrüßen. Auch das Stichwort vom „Dammbruch“, der durch hın 7wWel Drittel des Textes. Schade, da{fß der Text dadurch
iıne Relatiıvierung des Lebensschutzes durch „zweıtrangıge auch „Okumeniıschem“ Gewicht verliert.

eldungen Aus ırche und Gesellschaf

Ansprachen des Papstes dıe Jahreswende
Wıe iın den vorausgegansCcCchCh Jah- servatore Romano“* veröffentlichte das Kardinalskollegium un: die rO-  Pn
ren hielt apst Paul VI auch diesmal „Apostolische FExhorte“ MI1t Datum mische Prälatur 1m Konsistoriums-

VO Dezember 1970, die anläßlich aal DD Dezember 1970 dıe her-wiıeder Z Jahreswechsel ine Re1i-
he bedeutsamer Ansprachen. Seine des fünften Jahrestages der Beendıi- vorstechendste, nıcht zuletzt durch
Botschaft ZUuU Weltfriedenstag 1971 ZunNng des Z weıten Vatıkanums VeIr- ıhren Aktualitätsbezug (Einführung
dıe vierte se1t der Einführung dieses taßt wurde. In betont einfacher der Ehescheidung 1n Italien und An-
Tages 1mM Jahre 1968, wurde 19/7Ö Sprache erinnert der aps die kündıgung der Bischofssynode 1mM
früher als veröffentlicht (vgl Bischöfe die Verantwortung ıhres Herbst dieses Jahres).
„ÖOsservatore Romano“;,; 11 12 70), Ämtes, über Lehre un Verkündi-
ohl den Regierungschefs un: sgung wachen (vgl den vollen Sorge die Kırche
Politikern Gelegenheıit geben, 1n Wortlaut des Schreibens, ds Heft,
ihren Ansprachen daraut Bezug 83) Von seınen übrigen An-
nehmen. Dem französischen Staats-

We1 grundlegende Themen durch-
sprachen, seiner Weihnachtsbotschaft seine Ansprachen: die INNET-

präsıdenten Pompidou wurde S1e VO 25 Dezember VOL dem egen kirchlichen Schwierigkeiten der nach-
VO untı]ıus iın Frankreich bereıts „Urbi ei Orbi“ VO  — der Loggıa des konziliaren eıt un: die Fragen des

Dezember überreicht. Man Petersdomes AauUs, der in der Vorstadt- Weltfriedens Un der sozıialen Ge-
annn annehmen, dafß alle anderen pfarreı VO  — San Felice da Cantalıce rechtigkeit, wobel der apst die kon-
akkreditierten Nuntıaturen dies amn Januar gehaltenen Homilıie kreten un aktuellen Krisenherde
ebentalls ın entsprechender Weiıse und der ede VOTLT dem diplomatı- un: Krisenerscheinungen 1mM politi-
te  =) In die Vorweihnachtszeit fiel schen Orps VO: JanuarA War schen un: soz1alen Leben der Völker
auch die erst Januar 1m „Os- ohl seıne Weihnachtsansprache (z die Prozesse 1n Burgos, Lenın-
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